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Factoring als Finanzierungslösung  
im E-Commerce
Herausforderungen für Händler und Factor

Der Onlinehandel verzeichnet seit Jah-
ren steigende Umsatzzahlen. Dies gilt 
nicht nur für den B2C-, sondern auch 
für den B2B-Bereich. Der Ratenkauf 
beziehungsweise das Teilzahlungsge-
schäft im Sinne des § 507 BGB ge-
winnt als Zahlungsmöglichkeit im On-
linehandel zunehmend an Bedeutung.1) 
Für den Onlinehändler stellen hierbei 
das  Bonitätsrisiko des Kunden wie 
auch die Refinanzierung bei lang-
laufenden Ratenzahlungen besondere 
Herausforderungen dar. Die Factoring-
Branche hat hierfür spezielle Lösun-

gen entwickelt, die dem Onlinehändler 
zeitnah Liquidität verschaffen und ihm 
das Bonitätsrisiko seines Kunden ab-
nehmen. Dieser Beitrag beschäftigt 
sich mit der Einbindung des Factoring 
als Finanzierung für Onlinehändler im 
Geschäft B2C und den damit verbun-
denen Herausforderungen.

Der Bestellprozess 

Der Bestellprozess im Onlinehandel 
läuft üblicherweise dergestalt ab, dass 

der Kunde nach Auswahl der ge-
wünschten Waren und der Finalisie-
rung seines Warenkorbes aufgefordert 
wird, seine Kundendaten einzugeben 
und eine Zahlungsart auszuwählen. 
Hierbei stehen neben den „klassi-
schen“ Zahlungsarten (zum Beispiel 
Vorkasse, Lastschrift) und internetspe-
zifischen Zahlungswegen (zum Bei-
spiel Paypal, Giropay) auch der Rech-
nungs- und Ratenkauf zur Verfügung.2)

 
Im nächsten Schritt erfolgt anhand der 
eingegebenen Kundendaten – in aller 
Regel unter Einbindung externer 
Dienstleister – eine Bonitätsprüfung 
des Kunden. Verläuft diese positiv, 
kann der Kunde seine Bestellung in der 
von ihm ausgewählten Zahlungsart tä-
tigen. Darin liegt aus juristischer Sicht 
jedoch zunächst nur das Angebot des 
Kunden zum Abschluss eines Kaufver-
trages über die von ihm ausgewählte 
Ware; je nach vertraglicher Gestaltung 
in den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Onlinehändlers nimmt 
 dieser das Kaufangebot des Kunden 
entweder durch Zusendung einer Be-
stätigung per E-Mail oder Versendung 
der Ware beziehungsweise Zugang 
der Rechnung an. Immanent ist dem 
Onlinehandel zudem die Befassung 
mit Widerrufsrechten des Kunden.

Herausforderungen für  
den Onlinehändler

Der Rechnungskauf hatte unter den 
beim Onlinehandel ausgewählten Zah-
lungsarten im Jahr 2018 den größten 
Marktanteil mit 27,9 Prozent.3) Hierbei 
erhält der Kunde die Ware und eine 
Rechnung mit Zahlungsziel.

Aber auch der Ratenkauf erfreut sich 
– als Alternative zum Verbraucher-
kredit – der steigenden Beliebtheit. 

Der Onlinehandel boomt. Raten- und Rechnungskauf erfreuen sich dabei 
 großer Beliebtheit. Doch was für den Kunden eine Erleichterung bedeutet, 
bereitet Onlinehändlern oftmals Probleme. Factoring als Finanzierungslösung 
bietet Verkäufern Abhilfe und Liquidität, bringt aber auch einige Herausforde-
rungen mit sich. Die Autoren zeigen die durch das Factoring im E-Commerce 
entstehenden rechtlichen Verpflichtungen für Händler auf. Des Weiteren er-
läutern sie detailliert, was der Factor selbst alles beachten muss. (Red.)
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Der Ratenkauf ist ein „Teilzahlungsge-
schäft“ im Sinne der §§ 506 Absatz 3, 
507 BGB, auf das – mit gewissen Mo-
difikationen – überwiegend die Vor-
schriften des Verbraucherkreditrechts 
zur Anwendung gelangen.4) Der Raten-
kauf bietet dem Kunden (Verbraucher 
im Sinne des § 13 BGB) auf Grundlage 
seines mit dem Onlinehändler (Unter-
nehmer im Sinne des § 14 BGB) 
 geschlossenen Vertrages die Möglich-
keit, die gekaufte Ware in wieder-
kehrenden Raten zu zahlen. Finanzie-
rung und Kauf erfolgen also in einem 
Vertrag. Darin liegt ein wesentlicher 
Unterschied zum Ratenkredit, der auf 
zwei getrennten Verträgen beruht; der 
Darlehensvertrag zwischen Bank und 
Kunde tritt neben den Kaufvertrag 
über die finanzierte Ware zwischen 
Onlinehändler und Kunde. Ein „Vor-
teil“ des Ratenkaufs liegt auch darin, 
dass er via Internet auch ohne Einhal-
tung eines Schriftformerfordernisses 
abgeschlossen werden kann (verglei-
che § 507 Absatz 1 Satz 2 BGB); das 
„Kauferlebnis“ des Kunden wird also 
nicht durch Formalien gestört.

So bequem die Zahlungsart Ratenkauf 
für den Kunden ist, so vielfältig sind  
die Herausforderungen für den Online-
händler. Dieser sieht sich nicht nur 
einem durch Ratenzahlung verzöger-
tem Liquiditätszufluss gegenüber, 

sondern wird zugleich durch eine Viel-
zahl rechtlicher Verpflichtungen gefor-
dert. Diese ergeben sich insbesondere 
infolge der auf den Ratenkauf anwend-
baren Regelungen des Verbraucher-
kreditrechts. Neben Erläuterungs-
pflichten (etwa aus § 491a Absatz 3 
BGB), weitreichenden Informations-
pflichten (etwa gemäß §§ 506 Ab- 
satz 1, 491a BGB in Verbindung mit Ar-
tikel 247 § 3 Nr. 13 EGBGB hinsichtlich 
des Bestehens/Nichtbestehens eines 
Widerrufsrechts) trifft den Online-
händler beispielweise auch die Ver-
pflichtung zur Kreditwürdigkeitsprü-
fung (vergleiche § 506 Absatz 1 BGB 

in Verbindung mit § 505a Absatz 1 S 2 
BGB; hiernach besteht bei negativer 
Kreditwürdigkeitsprüfung ein Abschluss-
verbot). Dient letztere vor allem dem 
Verbraucherschutz, fühlen sich gleich-
wohl viele Kunden durch eine negative 
Kreditentscheidung belastet. Eine 
Klage auf Schmerzensgeld wegen ver-
meintlicher gemäß dem Allgemeine 
Gleichbehandlungsgesetzes („AGG“) 
verbotener Diskriminierung ist leider 
kein Einzelfall.5) 

Hinzu treten datenschutzrechtliche Her-
ausforderungen, denn die Überprüfung 
der Kreditwürdigkeit des Kunden setzt 
die Erhebung von personenbe zogenen 
Daten voraus. Hierin zeigt sich ein Wi-
derspruch zwischen der mit DS-GVO/
BDSG bezweckten Stellung des Kun-
den als „Herr“ seiner Daten und dem 
der Kreditwürdigkeitsprüfung zugrunde 
liegenden Leitbild eines vor sich selbst 
zu schützenden Verbrauchers.6) 

Vorteile des Factoring

Die Einbindung eines Factors kann  
den Onlinehändler hier massiv entlas-
ten. Ihm kommt zunächst die Finanzie-
rungsfunktion des Factoring zugute, da 
der Factor durch die frühzeitige Auszah-
lung des Kaufpreises für die Forderung 
dem Onlinehändler zeitnah einen Liqui-

ditätsvorteil verschaffen kann. Das Fac-
toring bietet sich damit als Refinanzie-
rung für Ansprüche des Onlinehändlers 
gegen seine Kunden aus Rechnungs- 
oder Ratenkauf an.
 
Beim „echten“ Factoring tritt die Über-
nahme des Delkredererisikos durch 
den Factor dazu, das heißt das Risiko 
der Zahlungsunfähigkeit des Kunden 
wird auf den Factor verlagert. Dies 
kann bei langlaufenden Ratenzahlun-
gen ebenfalls einen erheblichen Vorteil 
darstellen. Zudem kann der Online-
händler die Dienstleistungsfunktion 
des Factorings benutzen, etwa durch 

Unterstützung des Factors bei der 
 Kreditwürdigkeitsprüfung und die bei-
spielhafte Bereitstellung einer dem 
Kunden zu übergebenden Dokumen-
tation durch den Factor.

Herausforderungen für  
den Factor

E-Commerce ist nach wie vor ein gro-
ßes Wachstumsfeld und bietet damit 
auch für Factoring-Anbieter erheb-
liches Potenzial. Allerdings sind aus 
Sicht des Factors beim Kauf von For-
derungen aus Rechnungs- beziehungs-
weise Ratenkauf eine Vielzahl von 
 Gesichtspunkten zu berücksichtigen, 
die sich aus den Eigenarten des On-
linehandels ergeben. Besonderheiten 
folgen etwa aus dem Ablauf des Be-
stellprozesses oder der Einbeziehung 
von Verbrauchern als Debitor. Oftmals 
bedingt dies Abweichungen von den 
Standardprozessen eines Factors und 
setzt eine maßgeschneiderte Ver-
tragsgestaltung voraus. 

Insbesondere zu den folgenden Punk-
ten empfiehlt sich eine Prüfung: 

❯ Verzahnung der Kreditwürdig-
keitsprüfung mit Ankaufspflicht: 
Übernimmt der Factor für den On-
linehändler beispielsweise die Prü-
fung der Kreditwürdigkeit dessen 
Kunden (was häufig unter Einschal-
tung externer Dienstleister ge-
schieht), wird dies bei positivem Prü-
fungsergebnis in der Regel zugleich 
die Erteilung einer Ankaufszusage 
(soweit im Übrigen die „üblichen“ 
Ankaufsvoraussetzungen erfüllt sind) 
nach sich ziehen. Zu bedenken ist 
aber, dass im Zeitpunkt einer positi-
ven Kreditwürdigkeitsprüfung und 
sich anschließender Bestellung des 
Kunden in der Zahlart Rechnungs-/
Ratenkauf noch keine Forderung des 
Onlinehändlers besteht, die der Fac-
tor ankaufen kann. Denn nach den im 
Onlinehandel üblichen Vertragsge-
staltungen nimmt der Onlinehändler 
das Angebot seines Kunden erst 
 später an – mitunter erst durch Ver-
sendung der Rechnung/Ware. Es ist 
daher sicherzustellen, dass der Fac-
tor vom Abschluss des Vertrages 

»Die Einbindung eines Factors  
kann den Onlinehändler massiv entlasten.«
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zwischen Onlinehändler und Kunde 
informiert wird. Denkbar ist beispiels-
weise, die Forderungsandienung mit 
dieser Mitteilung zu verknüpfen. 

❯ Berechnung des Gesamthöchst-
betrages: Weiterhin sind bei der 
 Berechnung des Höchstbetrages, 
bis zu dem der Factor Kaufpreise an 
den Kunden auszahlt, nicht nur be-
reits im Rahmen abgeschlossener 
Forderungskäufe ausgezahlte Kauf-
preisanteile zu berücksichtigen. Ist 
eine vom Factor übernommene Kre-
ditwürdigkeitsprüfung positiv aus-
gefallen und hat der Kunde unter 
Auswahl der Zahlungsmethode 
Rechnungs-/Ratenkauf seine Bestel-
lung getätigt, hat es der Onlinehänd-
ler in der Hand, dieses Angebot auf 
Abschluss eines Kaufvertrages anzu-
nehmen oder abzulehnen. Nimmt er 
dieses an, löst er damit bei entspre-
chender Gestaltung und Vorliegen 
der Ankaufsvoraussetzungen eine 
Ankaufspflicht des Factors aus. Der 
Factor sollte daher bei der Berech-

nung des Gesamthöchstbetrages 
vorsorglich auch diejenigen poten-
ziellen Verpflichtungen aus Forde-
rungskauverträgen berücksichtigen, 
bei denen ein Ankauf „nur“ noch 
vom Zustandekommen des Liefer-
vertrages zwischen Onlinehändler 
und Kunde abhängt.

❯ Ausgestaltung des Ankaufs/Aus-
zahlung des Forderungskaufprei-
ses: Kommt der Kaufvertrag zwi-
schen Onlinehändler und Kunde kurz 
nach der Bestellung zustande, kann 
sich – abhängig vom Geschäftsmo-
dell des Factors – die Frage stellen, 
ob bereits dieser Vertragsschluss 
zum Ankauf der Forderung und einer 
damit verbundenen Pflicht zur Kauf-
preiszahlung führen soll; denn üb-
licherweise wird die Auszahlung des 
Kaufpreises mit dem Ankauf ver-
knüpft. Im Onlinehandel kann diese 
Gestaltung dazu führen, dass dem 
Onlinehändler ein Kaufpreis für die 
Forderung gegen den Kunden zuflie-
ßen würde, noch bevor er seine Leis-

tung an den Kunden erbracht hat. Für 
den Factor besteht in diesem Fall ein 
gesteigertes Risiko, etwa falls der 
Onlinehändler nach Vereinnahmung 
des Kaufpreises aber noch vor Leis-
tungserbringung an den Kunden in 
Insolvenz fällt. Aus Risikosicht des 
Factors ist daher eine Gestaltung zu 
empfehlen, welche die Auszahlung 
des Kaufpreises an die vorherige Er-
bringung der Leistung seitens des 
Onlinehändlers knüpft. Kommt der 
Vertragsschluss zwischen Online-
händler und Kunde jedoch erst mit 
Versendung der Rechnung und/oder 
Ware zustande, verschiebt sich zu-
gleich der Abschluss des Forderungs-
kaufvertrages – und damit die Aus-
zahlung des Forderungskauf preises 
– mitunter auf einen späten Zeitpunkt.

❯ Sendungsverfolgung: Sieht das 
Factoring-Modell ausnahmsweise 
die Auszahlung eines Forderungs-
kaufpreises bereits vor vollständiger 
Leistungserbringung des Online-
händlers vor, sollte zumindest sicher-
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gestellt sein, dass die Zustellung der 
Ware beim Kunden des Onlinehänd-
lers durch Sendungsverfolgung ge-
prüft werden kann.

❯ Veritätsgarantie/Umgang mit Wi-
derrufsrechten: Auch bei der Veri-
tätsgarantie kann der Onlinehandel 
besondere Anpassungen erfordern. 
Aufgrund der regelmäßig anzutreffen-
den (etwa auf Basis von §§ 650i, 650l 
BGB oder gestützt auf §§ 506 Absatz 
1, 495 Absatz 1 BGB, wobei das Ver-
hältnis beider Widerrufstatbestände 
bislang noch nicht abschließend ge-
klärt zu sein scheint) Widerrufsrechte 
widerruft in aller Regel eine Vielzahl 
von Verbrauchern ihre Vertragserklä-
rung und sendet die vom Onlinehänd-
ler erhaltene Ware zurück. Diesem 
Umstand ist bei der Ausgestaltung 
der Veritäts garantie Rechnung zu tra-
gen. Zu überlegen ist auch, ob ent-
sprechende Widerrufserklärungen des 
Kunden nicht unmittelbar gegenüber 

dem zu diesem Zwecke vom Online-
händler bevollmächtigten Factor ab-
gegeben werden sollten. Hierdurch 
ist sichergestellt, dass der Factor in 
jedem Falle von einem Widerruf er-
fährt und entsprechend den Forde-
rungskauf rückabwickeln kann. Eine 
solche Regelung setzt jedoch eine 
 entsprechende Vereinbarung zwischen 
Onlinekunde und Kunde voraus.

Nach Erfahrung der Verfasser stellt 
die „gerichtsfeste“ Formulierung von 
Belehrungen und Informationen im 
 Zusammenhang mit Verbraucherdar-
lehen/Finanzierungshilfen trotz vom 
Gesetzgeber bereitgestellter Muster-
formulierungen (vergl. etwa Anlage 7 
zu Artikel 247 § 6 Absatz 2 und § 12 
Absatz 1 EGBGB) oftmals eine Her-
ausforderung dar. Gerade beim Facto-
ring von Forderungen aus Ratenkauf-
verträgen empfiehlt sich für den 
Factor eine vorausschauende Risiko-
analyse, die auch die Rechtsfolgen 
einer gegebenenfalls fehlerhaften Wi-

derrufsinformation sowie unterlasse-
ner oder unzureichender Pflichtanga-
ben in den Blick nimmt. Nach §§ 506, 
356b Absatz 2 BGB beginnt bei einer 
sonstigen Finanzierungshilfe die Wi-
derrufsfrist nicht, wenn die dem Ver-
braucher (= Kunde des Onlinehänd-
lers) zur Verfügung gestellte Urkunde 
nicht die Pflichtangaben gemäß 
§ 492 Absatz 2 BGB enthält. 

Die Vorschrift verweist weiter auf die 
Artikel 247 §§ 6 bis 13 EGBGB. Dort 
ist unter Artikel 247 § 6 Absatz 2 
EBGB festgeschrieben, dass auch 
verschiedene Informationen betref-
fend des Widerrufsrechts zu den 
Pflichtangaben zählen.7) Dement-
sprechend beginnt auch die Wider-
rufsfrist nicht ohne eine ordnungsge-
mäße Widerrufsinformation. Bislang 
konnte durch eine unterbliebene 
oder eine fehlerhafte Widerrufsinfor-
mation ein „ewiges Widerrufsrecht“ 
entstehen. Der Europäische Ge-

richtshof hat jedoch in einer neueren 
Entscheidung in Bezug auf das bei 
einem im Fernabsatz geschlossenen 
Finanzdienstleistungs vertrag beste-
hende Widerrufsrecht Grenzen 
gesetzt,8) das nunmehr in der Recht-
sprechung deutscher Gerichte zu  
beachten ist. Jedenfalls nach bisher 
vorherrschender Rechtsprechung 
kann dem Verbraucher aber noch 
viele Jahre nach Vertragsschluss ein 
Widerrufsrecht zustehen, das sein 
Ende nur in § 242 BGB (Verwirkung) 
und einer Nachholung der Pflichtan-
gabe findet. Dies ergibt sich aus 
§ 356b Absatz 2 BGB und einem Um-
kehrschluss aus § 356d Satz 2 BGB 
(für unentgeltliche Finanzierungshil-
fen). Hieraus folgt die Möglichkeit 
des Verbrauchers, noch viele Jahre 
nach Vertragsschluss eine wirksame 
Widerrufserklärung abzugeben. Hier-
nach ist der Vertrag rückabzuwickeln. 

Wirtschaftlich kann dies bedeuten, 
dass der Verbraucher sämtliche Til-

gungsraten zurückverlangen kann 
und praktisch nur materielle Bereiche-
rungen, die er noch herausgeben 
kann, herauszugeben sind. Daneben 
kann eine fehlerhafte Widerrufsinfor-
mation Schadenersatzansprüche aus-
lösen. Vor diesem Hintergrund emp-
fiehlt sich die Prüfung, welche 
Leistungen des Onlinehändlers in 
das Factoring einbezogen werden 
sollen. Erbringt der Onlinehändler 
beispielsweise eine Werkleistung für 
den Verbraucher (seinen Kunden), so 
bestünde dessen Pflicht allein in der 
Herausgabe des Werkes, was je-
doch – abhängig vom Werk – mitun-
ter ausgeschlossen sein kann.

❯ Kreditwürdigkeitsprüfung: Ver-
pflichtet sich der Factor gegenüber 
dem Onlinehändler, für diesen die 
Kreditwürdigkeitsprüfung durchzu-
führen, bedingt auch dies eine ver-
tragliche Regelung. Hierbei kann sich 
etwa die Frage stellen, ob bezie-
hungsweise in welcher Form der 
Factor die Kriterien für diesen inter-
nen Prüfungsprozess gegenüber 
dem Onlinehändler offenlegt. Zudem 
ist bei Ausgestaltung der Kreditwür-
digkeitsprüfung Artikel 22 DS-GVO 
zu berücksichtigen. Artikel 22 Absatz 
2 DS-GVO begründet ein Verbot, Ent-
scheidungen, die eine rechtliche Wir-
kung oder wesentliche Beeinträchti-
gung für die betroffene Person nach 
sich ziehen, ausschließlich auf eine 
automatisierte Verarbeitung zu stüt-
zen. Allerdings gibt es in Artikel 22 
Absatz 2 DS-GVO Ausnahmen von 
diesem Verbot. Dies gilt etwa dann, 
wenn die automatisierte Verarbei-
tung für den Abschluss oder die Er-
füllung eines Vertrages erforderlich 
ist. Wie bereits dargelegt, besteht 
bei Teilzahlungsgeschäften und Ver-
braucherdarlehen eine Verpflichtung 
zur Kreditwürdigkeitsprüfung. Da es 
für den Abschluss dieser Verträge 
entscheidend auf die Zahlungsfähig-
keit des Vertragspartners ankommt, 
spricht sehr viel dafür, dass auch eine 
allein automatisiert durchgeführte 
Bonitätsprüfung im Bereich des Er-
forderlichen liegt.9) Unabhängig hier-
von muss der Kreditgeber (also die 
Bank, die Forderungen aus einem 
Ratenkauf ankauft) selbstverständ-

 
eine vorausschauende Risikoanalyse.«
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Fußnoten
1) Vgl. dazu Billing/Milsch, Der Ratenkauf im In-
ternet, NJW 2016, 2369 ff.
2) Vgl. dazu Harman, Neue Instrumente des Zah-
lungsverkehrs: Paypal & Co., BKR 2018, 457.
3) Vgl. die Übersicht von Statista „Marktanteile 
von ausgewählten Zahlungsverfahren im Online-
Handel am Umsatz in Deutschland im Jahr 2018“ 
abrufbar unter https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/224827/umfrage/marktanteile-  von-
zahlungsverfahren-beim-online-handel/.
4) Billing/Milsch, NJW 2016, 2369.
5) Vgl. etwa die Entscheidung des AG München 
vom 13.4.2016 (171 C 28560/15) zur Frage, ob 
die Verweigerung einer Ratenzahlung eine unzu-
lässige Altersdiskriminierung darstellt.
6) Vgl. auch die Kommentierung zu § 18a KWG in 
BeckOK DatenschutzR/Spoerr, 29. Ed. 1.2.2015, 
DS-GVO Syst. J. Datenschutz im Finanzwesen, 
Rn. 79.
7) Vgl. hierzu näher Palandt/Weidenkaff, BGB, 
78. Auflage 2019, Artikel 247 § 6 EGBGB Rn. 5; 
§ 494 Rn. 15.
8) EuGH, Urteil vom 11.9.2019, C-143/18.
9) Vgl. hierzu im Einzelnen Simitis/Hornung/Spie-
cker gen. Döhmann, Datenschutzrecht, DSGVO 
Artikel 22 Rn. 43 m. w. Nachw.
10) Vgl. dazu etwa die aus § 25a Absatz 1 in Ver-
bindung mit BTO 1.2 Satz 2 Tz. 3 und BTO 1.2.1 
S. 2 MaRisk folgenden Anforderungen an die 
Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit.
11) Zum Thema Einmeldung an sich vgl. Abel, 
Einmeldung und Auskunftstätigkeit nach DSGVO 
und BDSG, ZD 2018, 103.

lich die aufsichtsrecht lichen Anforde-
rungen für die Prüfung der Kapital-
dienstfähigkeit erfüllen.10)

Beachtung sollte auch der Frage ge-
widmet werden, ob der Factor die 
von ihm angekauften Forderungen – 
etwa bei Überschreitung von Zah-
lungszielen durch den Debitor – an 
einen Dritten weiterreicht. Dies sollte 
sowohl im Factoring-Vertrag aus-
drücklich geregelt werden wie auch 
die Pflicht des Onlinehändlers, einen 
weiteren Forderungserwerber zu un-
terstützen. Übernimmt der Factor die 
Kreditwürdigkeitsprüfung beim Ra-
tenkauf für den Onlinehändler und 
bedient sich zu diesem Zwecke etwa 
der Unterstützung eines Dienstleis-
ters (Auskunftei), enthält der mit die-
sem vereinbarte Vertrag in aller Regel 
eine Verpflichtung zur Einmeldung 
offener Forderungen11) durch den Fac-
tor. Veräußert der Factor die Forde-
rungen jedoch an einen Dritten, ist 
sicherzustellen, dass dieser die Ein-
meldung an den Dienstleister (für den 
Factor) erbringt.

Das Factoring von Forderungen aus 
Rechnungs-/Ratenkäufen erfordert 
nicht nur eine Anpassung der Regelun-
gen des Factoring-Vertrages, sondern 
setzt zudem die Ergänzung der Ver-
kaufsbedingungen des Onlinehändlers 
um spezifische Regelungen für das 
Factoring voraus. Hierzu gehört bei-
spielsweise die Offenlegung der Abtre-
tung und – abhängig vom Geschäfts-
modell – die Empfangs zu stän dig keit 
des Factors für die Entgegennahme 
einer Widerrufserklärung des Kunden 
in Vollmacht des Online händlers.

Fraglich ist, ob der Factor den Online-
händler durch Bereitstellung ergänzen-
der Regelungen für seine AGB/Wider-
rufsinformationen unterstützen kann. 
Denn hierin könnte eine Rechtsdienst-
leistung im Sinne des § 2 Absatz 1 des 
Gesetzes über außergerichtliche Rechts-
dienstleistungen (RDG) liegen, für die 
eine entsprechende Befugnis vorlie-
gen muss, vergleiche § 3 RDG. Ange-
sichts der Komplexität und umfangrei-
chen Judikatur zur Ausgestaltung von 
Widerrufsinformationen sind erheb-
liche juristische Transferleistungen er-

forderlich, so dass die Annahme einer 
Rechtsdienstleistung nicht von vorn-
eherein ausgeschlossen erscheint. 
Eine Befugnis für den Factor zur Er-
bringung einer derartigen Rechts-
dienstleistung gegenüber dem Online-
händer könnte sich aus § 5 Absatz 1 
Satz 1 RDG ergeben. Hiernach sind 
Rechtsdienstleistungen im Zusam-
menhang mit einer anderen Tätigkeit, 
wenn sie als Nebenleistung zum Be-
rufs- oder Tätigkeitsbild gehören, er-
laubt. Der Factor hat als Forderung-
erwerber ein eigenes Interesse an 
Rechtssicherheit. Insoweit spricht 
manches für die Annahme einer zu-
lässigen Nebentätigkeit. Allerdings ist 
die Rechtsprechung zu der hier im 
Raum stehenden konkreten Konstella-
tion nicht ersichtlich.

Ratenkauf als  
unzulässige Umgehung?

Für Banken, welche – anders als Finanz-
dienstleister – die Möglichkeit haben, 
Verbraucherkredite auszureichen, stellt 
sich zudem die Frage, ob das Factoring 
der Forderungen aus einem Ratenkauf 
nicht eine unzulässige Umgehung dar-
stellen könnte. Dies ist aus folgenden 
Gründen jedoch zu verneinen: 

– Aus zivilrechtlicher Sicht finden auf 
den Ratenkauf, der als entgeltliche 
 Finanzierungshilfe zu qualifizieren ist, 
die verbraucherkreditrechtlichen Be-
stimmungen (in modifizierter Form) 
Anwendung. Ebenso trifft den Finan-
zierungspartner des Verbrauchers in 
bei den Fällen eine Pflicht zur Kredit-
würdigkeitsprüfung. Daran ändert sich 
durch die Abtretung der Forderungen 
aus dem Ratenkauf an eine Bank zivil-
rechtlich nichts.

– Aufsichtsrechtlich trifft eine Bank 
bei Vergabe eines Verbraucherdar-
lehens die Pflicht zur Kreditwürdigkeits-
prüfung nach § 18a Absatz 1 KWG. 
Diese Vorschrift entspricht ihrem Wort-
laut nach jedoch in weiten Teilen der 
Kreditwürdigkeitsprüfung in § 505a ff. 
BGB. Allerdings enthält § 18a Absatz 3 
Satz 2 KWG die Verpflichtung, die im 
Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung 
erhaltenen Informationen mit ange-

messenen Mitteln zu überprüfen, er-
forderlichenfalls auch durch Einsicht-
nahme in unabhängig nachprüfbare 
Unterlagen. Im BGB findet sich eine 
derart konkretisierte  Prüfpflicht allein 
für Immobilien-Verbraucherdarlehens-
verträge, vergleiche § 505b Absatz 3 
Satz 2 BGB. Das Fehlen einer mit § 18 
Absatz 3 Satz 2 KWG vergleichbaren 
Regelung für den Ratenkauf im BGB 
spricht deshalb dafür, dass diese Rege-
lung keinerlei verbraucherschützende 
Zielrichtung hat, sondern allein auf-
sichtsrechtlicher Natur ist. Ebenso gilt 
es zu berück sichtigen, dass der Ankauf 
von Forderungen durch lizensierte Kre-
ditinstitute gleichermaßen wie der Ver-
kauf von Forderungen der Onlinehänd-
ler gegen Verbraucher ein grundsätzlich 
zulässiges Betätigungsfeld darstellt. 

Den Onlinehändler treffen in der 
 Zah lungsart Rechnungs-/Ratenkauf 
ökonomische und rechtliche Heraus-
forderungen. Factoring als Finanzie-
rungsmodell bietet dem Onlinehändler 
nicht nur einen attraktiven Liquiditäts-
zufluss und die Befreiung von Ausfall-
risiken, sondern kann ihn zugleich von 
rechtlichen Verpflichtungen gegenüber 
seinen Kunden entlasten, die sich ins-
besondere im Zusammenhang mit 
dem Ratenkauf ergeben. 
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